
 
 

Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung 

sind kein anrechenbares Einkommen bei Ermitt-

lung des Arbeitslosengeldes II 

 
Mit Urteil vom 25. November 2008 (Az.: L 3 AS 118/07) hat 

das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz entschieden, dass 

Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung bei der Berech-

nung von Arbeitslosengeld II (ALG II) nicht als Einkommen 

angerechnet werden dürfen. 

 

Beiträge, die im Rahmen einer Gehaltsumwandlung vom 

Arbeitgeber in eine betriebliche Altersversorgung (bAV) ein-

gebracht werden, gelten nicht als zu berücksichtigendes Ein-

kommen. Sie mindern somit nicht die Hilfsbedürftigkeit eines 

ALG II-Empfängers.  

 

Nach Auffassung des Landessozialgerichts stellen Beiträge in 

eine bAV kein anrechnungsfähiges Einkommen dar, da der 

Arbeitnehmer über den im Rahmen der Gehaltsumwandlung 

verzichteten Betrag nicht mehr verfügen kann.  

 

Ursprünglich handelte es ich bei dem Gehaltsteil auf den 

verzichtet wurde zwar um einen Rechtsanspruch des Arbeit-

nehmers und damit um anrechenbares Einkommen. Durch 

die Gehaltsumwandlungsvereinbarung und den Abschluss 

eines Vertrages der bAV besteht jedoch gegenüber dem Ar-

beitgeber kein Anspruch mehr auf Auszahlung dieses Ge-

haltsteiles. Der Gehaltsverzicht gilt für die gesamte Dauer des 

Arbeitsverhältnisses.  

Auch ist dem Arbeitnehmer nach dem Betriebsrentengesetz 

(BetrAVG) ein vorzeitger Zugriff auf die in der bAV angespar-

ten Beträge verwehrt.  



 
 

Durch Gehaltsumwandlung in eine bAV eingebrachte Beträ-

ge sind als zweckgebundene Einkünfte von einer Berücksich-

tigung bei der ALG II-Berechnung ausgeschlossen. 
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